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Regeste

Regeste Schlussbestimmung der Änderung des BVG und Schlussbestimmungen der
Änderung des IVG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket); Art. 26a
BVG; Ende des Anspruchs auf eine Invalidenrente der beruflichen Vorsorge. Wird eine
Invalidenrente der beruflichen Vorsorge aufgrund der Schlussbestimmung der Änderung
des BVG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) aufgehoben, endet
der Anspruch gleichzeitig mit demjenigen der Invalidenversicherung (vgl. dazu
Schlussbestimmungen der Änderung des IVG vom 18. März 2011). Art. 26a BVG findet
diesfalls keine Anwendung, d.h. es bleibt weder der Versicherungsschutz noch der
Leistungsanspruch gegenüber der bisherigen Vorsorgeeinrichtung im Sinne dieser
Bestimmung aufrechterhalten (E. 5.3).

Erwägungen

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz mit der Verneinung einer Leistungspflicht der
Beschwerdegegnerin Bundesrecht verletzt hat.

E. 3.1
Es steht aufgrund des angefochtenen Entscheides verbindlich fest, dass der
Beschwerdeführer wegen der Folgen einer somatoformen Schmerzstörung mit reaktiver
Depression vom 1. November 2001 bis 30. April 2015 (Aufhebung in Anwendung der
Schlussbestimmungen der Änderung des IVG vom 18. März 2011 [6. IV-Revision, erstes
Massnahmenpaket]) Anspruch auf eine ganze Rente der Invalidenversicherung hatte.
Nachdem die Ärzte beim Beschwerdeführer am 18. Juni 2015 Stauungspapillen beidseits
und in der weiteren Abklärung ein Subduralhämaton (Hirnblutung) rechtsseitig mit
Mittellinienverlagerung diagnostiziert hatten, anerkannte die IV-Stelle eine mindestens ab
18. Juni 2015 bestehende, auf ein neues Leiden zurückzuführende Arbeitsunfähigkeit für
jegliche Erwerbstätigkeit. Sie sprach dem Versicherten erneut eine ganze Invalidenrente zu,
BGE 147 V 181 S. 184 dies mit Wirkung ab 1. Juni 2016, weil sie das Wartejahr aufgrund
der Verschiedenheit der Leiden vollständig anrechnete.

E. 3.2
Die Vorinstanz erkannte, die Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin habe gleichzeitig
mit derjenigen der Invalidenversicherung am 30. April 2015 geendet. Demgegenüber
vertritt der Beschwerdeführer den Standpunkt, er sei über die Rentenaufhebung vom 18.
Juni 2015 hinaus bei der Beschwerdegegnerin vorsorgeversichert geblieben und könne
erneut eine Invalidenrente beanspruchen.

E. 4



Die für die Beurteilung des vorliegenden Falles massgebenden Rechtsgrundlagen, über
deren Anwendbarkeit Uneinigkeit besteht - die Vorinstanz hält die Schlussbestimmung der
Änderung des BVG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) für
massgebend, der Beschwerdeführer Art. 26a Abs. 3 BVG -, präsentieren sich wie folgt:

E. 4.1
Gemäss Art. 26 Abs. 3 Satz 1 BVG erlischt der Anspruch auf Invalidenleistungen unter
Vorbehalt von Art. 26a BVG mit dem Wegfall der Invalidität. Letztere Bestimmung sieht
vor, dass bei einer Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung nach
Verminderung des Invaliditätsgrades die versicherte Person während drei Jahren zu den
gleichen Bedingungen bei der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung versichert bleibt,
sofern sie vor der Herabsetzung oder Aufhebung der Rente an Massnahmen zur
Wiedereingliederung nach Art. 8a IVG teilgenommen hat oder die Rente wegen der
Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Beschäftigungsgrades
herabgesetzt oder aufgehoben wurde ( Art. 26a Abs. 1 BVG ). Der Versicherungsschutz und
der Leistungsanspruch bleiben aufrechterhalten, solange die versicherte Person eine
Übergangsleistung nach Art. 32 IVG bezieht ( Art. 26a Abs. 2 BVG ).

E. 4.2
Nach den am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Schlussbestimmungen der Änderung des
IVG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) Buchstabe a Abs. 1
wurden Renten der Invalidenversicherung, die bei pathogenetisch-ätiologisch unklaren
syndromalen Beschwerdebildern ohne nachweisbare organische Grundlage (wie
insbesondere bei somatoformen Schmerzstörungen) gesprochen worden waren, innerhalb
von drei Jahren nach Inkrafttreten der Schlussbestimmungen (d.h. bis Ende 2014) überprüft
(Satz 1), wobei die Renten herabgesetzt oder aufgehoben werden konnten, ohne dass die
Revisionsvoraussetzungen nach Art. 17 Abs. 1 BGE 147 V 181 S. 185 ATSG erfüllt zu sein
brauchten (Satz 2). Bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente bestand Anspruch auf
Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Art. 8a IVG (Abs. 2 Satz 1). Während deren
Durchführung und bis zu deren Abschluss wurde die Rente weiter ausgerichtet, längstens
aber während zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Aufhebung oder Herabsetzung (Abs. 3).
Parallel dazu wurde im BVG die Schlussbestimmung der Änderung vom 18. März 2011 (6.
IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) eingeführt. Danach vermindert sich oder endet der
Anspruch der versicherten Person auf Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge bei
Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente der Invalidenversicherung in Anwendung von
Buchstabe a der Schlussbestimmungen der Änderung des IVG vom 18. März 2011 in
Abweichung von Art. 26 Abs. 3 BVG auf den Zeitpunkt, ab dem der versicherten Person
eine herabgesetzte Rente der Invalidenversicherung oder keine solche Rente mehr
ausgerichtet wird (Satz 1). Diese Bestimmung gilt für alle Vorsorgeverhältnisse im Sinne
von Art. 1 Abs. 2 FZG (SR 831.42) (Satz 2). Die versicherte Person hat im Zeitpunkt der
Aufhebung oder Herabsetzung ihrer Invalidenrente Anspruch auf eine Austrittsleistung
nach Art. 2 Abs. 1 ter FZG (Satz 3).

E. 5.1
Streitig und zu prüfen ist, ob die in Art. 26 Abs. 3 BVG vorbehaltene provisorische
(dreijährige) Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruches nach Art.
26a BVG auch stattfindet, wenn - wie beim Beschwerdeführer - die Aufhebung einer
Invalidenrente der beruflichen Vorsorge erfolgt, die aufgrund eines



pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebildes ohne nachweisbare
organische Grundlage zugesprochen worden war, oder ob diesfalls einzig die
Schlussbestimmung der Änderung des BVG vom 18. März 2011 gilt, wonach der
Invalidenrentenanspruch aus beruflicher Vorsorge gleichzeitig mit demjenigen aus der
Invalidenversicherung endet.

E. 5.2
In der beruflichen Vorsorge traten im Rahmen der 6. IV-Revision auf 1. Januar 2012
sowohl die Norm des Art. 26a BVG (welche der Beschwerdeführer für massgebend hält) als
auch die Schlussbestimmung der Änderung des BVG vom 18. März 2011 (auf welche sich
die Vorinstanz stützt) in Kraft. In Art. 26a BVG wurde eine grundsätzlich dreijährige
Schutzfrist nach der Herabsetzung oder Aufhebung der Invalidenrente im Anschluss an die
berufliche BGE 147 V 181 S. 186 Wiedereingliederung eingeführt, während welcher die
versicherte Person zu den gleichen Bedingungen bei der leistungspflichtigen
Vorsorgeeinrichtung versichert bleibt und alle Rechte behält, die mit der Eigenschaft als
invalider Versicherter verbunden sind (vgl. dazu auch Botschaft vom 24. Februar 2010 zur
Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [6. IV-Revision, erstes
Massnahmenpaket], BBl 2010 1817 ff., 1916; HÜRZELER/BRÜHWILER, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2128 Rz.
166). Demgegenüber sieht die Schlussbestimmung der Änderung des BVG vom 18. März
2011 für die Versicherten, die aufgrund von pathogenetisch-ätiologisch unklaren
syndromalen Beschwerdebildern ohne nachweisbare organische Grundlage eine Rente
bezogen hatten und diese nun im Rahmen der Überprüfung in den Jahren 2012 bis 2014
verloren, eine Weiterausrichtung der Rente der beruflichen Vorsorge (parallel zu derjenigen
der Invalidenversicherung) während höchstens zwei Jahren vor (vgl. dazu auch BBl 2010
1817 ff., 1918 f.).

E. 5.3
Stellt man die beiden Normen einander gegenüber, zeigt sich, dass die Schlussbestimmung
der Änderung des BVG vom 18. März 2011 von Art. 26a BVG abweichende Regeln für
eine besondere Versichertenkategorie (Versicherte, die eine Rente aufgrund eines
pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebildes ohne nachweisbare
organische Grundlage bezogen hatten) während einer bestimmten Übergangszeit
(Rentenüberprüfung in den Jahren 2012 bis 2014) enthält. Die Schlussbestimmung der
Änderung des BVG vom 18. März 2011 geht damit als lex specialis der Bestimmung des
Art. 26a BVG vor. Wird eine Invalidenrente der beruflichen Vorsorge aufgrund der
Schlussbestimmung der Änderung des BVG vom 18. März 2011 aufgehoben, endet der
Anspruch mit demjenigen der Invalidenversicherung (dazu Schlussbestimmungen der
Änderung des IVG vom 18. März 2011). Art. 26a BVG findet diesfalls keine Anwendung
(vgl. auch Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die
berufliche Vorsorge Nr. 128 vom 2. Juli 2012 Rz. 837), d.h. es bleibt weder der
Versicherungsschutz noch der Leistungsanspruch gegenüber der bisherigen
Vorsorgeeinrichtung im Sinne dieser Bestimmung aufrechterhalten
(HÜRZELER/STEINER, in: BVG und FZG, Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], 2. Aufl.
2019, N. 7 zur Schlussbestimmung 6. IV-Revision; MARC HÜRZELER, in: BVG und
FZG, a.a.O., N. 32 zu Art. 26 BVG und N. 10 zu Art. 26a BVG ). BGE 147 V 181 S. 187

E. 5.4



Bei dieser Rechtslage hat die Vorinstanz zutreffend erkannt, dass im Falle des
Beschwerdeführers, dessen (aufgrund einer somatoformen Schmerzstörung zugesprochene)
Rente der Invalidenversicherung gestützt auf Buchstabe a Abs. 1 der Schlussbestimmungen
der Änderung des IVG vom 18. März 2011 mit Wirkung auf Ende April 2015 aufgehoben
worden war (vgl. E. 3.1 hiervor), einzig die Schlussbestimmung der Änderung des BVG
vom 18. März 2011 Anwendung findet und sich der Beschwerdeführer nicht auf die in Art.
26a Abs. 1 BVG vorgesehenen Schutzmassnahmen berufen kann (d.h. weder auf die
provisorische Weiterversicherung noch auf die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruches
bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung). Damit ergibt sich, dass sein Anspruch auf die
Rente der beruflichen Vorsorge gestützt auf Satz 1 der Schlussbestimmung der Änderung
des BVG vom 18. März 2011 gleichzeitig mit demjenigen der Invalidenversicherung
endete, d.h. am 30. April 2015. Satz 3 (vgl. E. 4.2 in fine) bleibt vorbehalten, ist hier aber
nicht Klagegegenstand.
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